
Statuten des Vereins 

SPORTUNION OneBeatOneSoul 

  

§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich  

1. Der Verein führt den Namen ”SPORTUNION OneBeatOneSoul“. Er hat seinen Sitz in Linz und  

erstreckt seine Tätigkeit insbesondere auf die Stadt Linz und gehört der SPORTUNION 

Oberösterreich an. 

 Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt.  

2. Der Verein ist ein überparteilicher, nicht auf Gewinn gerichteter Verein, der seine Tätigkeit 

 nach dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit im Sinne der §§ 34 ff Bundesabgabenordnung 

 ausübt. 

 

§ 2: Zweck  

1. Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die gemeinsame 

 sportliche Ertüchtigung und die Pflege der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit der 

 Mitglieder durch Pflege aller Arten von Leibesübungen, insbesondere Tanzsport (Breaking, 

 Urban Dance Styles, ua.), Fitness- und Gesundheitssport und Akrobatik. 

  

§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks  

Der Vereinszweck soll durch die nachfolgend angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht 

werden.  

 

1. Als ideelle Mittel dienen 

 

a) Ausübung, Pflege und Förderung des Sports in anerkannten Sportarten, insbesondere 

 Breaking, Fitness, Urban Dance, Akrobatik; 

b) allgemeine körperliche Ertüchtigung;  

c) gemeinsames Training, Trainingsveranstaltungen, Workshops; 

d) Ausflüge und gesellige Zusammenkünfte;  

e) Abhaltung von Sportfesten, Wettbewerben, Meisterschaften und anderen sportlichen, 

 kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. 

f) Interessensaustausch via Internet und soziale Medien;  

g) Aus- und Fortbildung, Veranstaltung von Vorträgen, Lehrgängen, Kursen, Versammlungen 

 und Tagungen sowie Beschaffung geeigneter Bildungsmittel. 

h) Herausgabe von Mitteilungsblättern, in Form von Print- und / oder elektronischen Medien, 

 Errichtung einer Website sowie Social Media Profilen und sonstiger elektronischer Medien;  

i) Erwerb, Errichtung, Ausgestaltung und Betrieb von Sportstätten und Vereinslokalitäten 



 sowie Beteiligung an anderen Vereinen und Kapitalgesellschaften, die den gleichen oder 

ähnlichen Zweck wie der Verein verfolgen. 

j) Die Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Vereinen, Organisationen und Unternehmen 

 sowie mit Schulen, Universitäten, Fachhochschulen und anderen Bildungseinrichtungen, 

 soweit dies dem Erreichen des Vereinszweckes dient. 

  

2. Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:  

  

a) Mitgliedsbeiträge und Gebühren  

b) Unterstützung durch öffentliche Körperschaften, private Sponsoren (Privatpersonen oder 

 juristische Körperschaften) sowie private oder öffentliche Förderungen und Subventionen  

c) Spenden, Sammlungen, Baussteinaktionen, Schenkungen, Erbschaften oder sonstige 

Zuwendungen aller Art 

d) Einnahmen aus Veranstaltungen aller Art, soweit sie nicht die Gemeinnützigkeit verletzen. 

e) Einnahmen aus Beteiligungen bei Veranstaltungen und Kapitalgesellschaften. 

f) Sonstige Einnahmen, die dem Vereinszweck dienen,  

g) Vermögensverwaltung (z.B. Zinsen)  

h) Einnahmen aus Vermietungen, Verpachtungen  

i) Einnahmen aus durchgeführten Veranstaltungen aller Art und Verkauf von Waren 

 

§ 4: Arten der Mitgliedschaft  

Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder. 

1. Ordentliche Mitglieder sind jene, welche sich an der Vereinsarbeit beteiligen oder den Verein 

 durch ihre aktive Teilnahme unterstützen und am Vereinsgeschehen Anteil nehmen 

2. Außerordentliche Mitglieder können physische und juristische Personen sein, welche sich 

 besondere Verdienste erwarben oder den Verein in besonderer Weise unterstützen. 

3. Zu Ehrenmitgliedern können solche Personen oder Mitglieder ernannt werden, die sich 

 Verdienste um den Verein erwarben oder den Verein in besonderer Weise unterstützen. Sie 

 werden auf Vorschlag der Vereinsleitung von der Generalversammlung ernannt, wobei mit 

 einer Ehrenmitgliedschaft auch eine Ehrenfunktion (Ehrenobmann oder Ehrenbeirat) 

 verbunden sein kann. 

 

§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft  

1. Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen, sowie juristische Personen werden. 

 Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der 

 Vorstand. Die Aufnahme kann aus organisatorischen/administrativen oder vereinsschädlichen 

 Gründen verweigert werden.  

 



2. Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von ordentlichen und 

 außerordentlichen Mitgliedern durch die Vereinsgründer, im Fall eines bereits bestellten 

 Vorstands durch diesen. Diese Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung des Vereins wirksam.  

 

3. Wird ein Vorstand erst nach Entstehung des Vereins bestellt, erfolgt auch die (definitive) 

 Aufnahme ordentlicher und außerordentlicher Mitglieder bis dahin durch die Gründer des 

 Vereins.  

 

4. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die 

 Generalversammlung.  

 

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft  

Die Mitgliedschaft endet: 

1. Durch Tod; bei juristischen Personen durch Erlöschen der Rechtspersönlichkeit. 

2. Durch Verzicht auf die Mitgliedschaft oder Austritt. Dies ist nach Erfüllung der noch 

 bestehenden Verpflichtung gegenüber dem Verein in schriftlicher Form mitzuteilen. 

3. Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand mit einfacher 

 Stimmenmehrheit beschlossen werden, wenn ein Mitglied beharrlich gegen die Vereins- oder 

 Verbandssatzungen zuwiderhandelt, das Ansehen oder die Interessen des Vereines 

 schädigt, die Eintracht des Vereines gefährdet oder den Beschlüssen der 

 Generalversammlung oder des Vorstandes nicht Folge leistet. 

4. Im Falle des Ausschlusses eines ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliedes durch die 

 Vereinsleitung, steht diesem innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des 

 Ausschlussbescheides eine Beschwerde an das Schiedsgericht zu. Bis zu dessen 

 Entscheidung ruhen die Mitgliedsrechte. 

 

§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder  

1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die 

 Einrichtungen des Vereins zweckgewidmet zu beanspruchen.  

2. Die ordentlichen Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, und Ehrenmitglieder 

 haben das aktive und passive Wahlrecht, die außerordentlichen Mitglieder nehmen mit 

 beratender Stimme an der Generalversammlung teil.  

3. Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen. 

4. Ein Zehntel der Mitglieder kann schriftlich unter Angabe von Gründen Informationen über die 

 Tätigkeit und die finanzielle Gebarung von der Vereinsleitung verlangen, wobei diese 

 Informationen binnen vier Wochen zu geben und vertraulich zu behandeln sind. 

5. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach Kräften zu fördern und alles 

 zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereines geschädigt oder die 



 Gemeinschaft beeinträchtigt werden kann. 

6. Die Mitglieder haben die Vereinssatzungen und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu 

 beachten und die von den Organen beschlossenen Beiträge und Gebühren zu leisten. 

 

§ 8: Vereinsorgane  

1. Organe des Vereins sind die Generalversammlung, der Vorstand, die Rechnungsprüfer und 

 das Schiedsgericht (§ 15).  

 

§ 9: Generalversammlung  

1. Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 

 2002.  

 

2. Die ordentliche Generalversammlung wird mindestens alle vier Jahre abgehalten. Die 

 Einberufung erfolgt durch die Vereinsleitung mit schriftlicher Bekanntgabe von Ort, Zeit und 

 Tagesordnung mindestens eine Woche vor ihrer Abhaltung. 

 

3. Anträge zur Generalversammlung müssen spätestens neun Tage vor deren Abhaltung bei der 

 Vereinsleitung eingelangt sein. 

 

4. Teilnahmeberechtigt sind alle, stimmberechtigt jedoch nur jene ordentlichen Vereinsmitglieder, 

 die das 16. Lebensjahr vollendet und ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein 

 erfüllt haben. 

 

5. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der ordentlichen, 

 stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Nach Ablauf einer halben Stunde ist die 

 Generalversammlung am gleichen Ort und mit der gleichen Tagesordnung, ohne Rücksicht 

 auf die Zahl der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder, beschlussfähig. 

 

6. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit in den 

 Satzungen nicht ein anderes Stimmenverhältnis vorgeschrieben ist. Beschlüsse über 

 Änderungen der Satzung bedürfen jedoch einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen, 

 gültigen Stimmen, wobei bei grundsätzlichen Änderungen der Satzung die 

 Landesgeschäftsstelle der SPORTUNION Oberösterreich zu informieren ist. 

 

7. Eine außerordentliche Generalversammlung muss innerhalb von vier Wochen einberufen 

 werden, wenn ein Zehntel aller Vereinsmitglieder dies verlangt, von der Vereinsleitung 

 beschlossen wird oder von den Rechnungsprüfern verlangt wird. 

 



8. Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der/die Obmann/Obfrau, in dessen/deren 

 Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. Wenn auch diese/r verhindert ist, so führt das an J 

 Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.  

 

§ 10: Aufgaben der Generalversammlung  

Der Generalversammlung steht die höchste Entscheidung in allen Vereinsangelegenheiten zu. 

Hierzu gehören im Besonderen: 

a) Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung 

b) Entgegennahme und Genehmigung der Rechenschaftsberichte der Funktionäre und 
 Rechnungsprüfer 

c) Bestellung und Enthebung der Vereinsleitung und mindestens zweier Rechnungsprüfer  

d) Entlastung der Vereinsleitung und einzelner Funktionäre 

e) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 

f) Beschlussfassung über eingebrachte Anträge 

g) Ernennung und Aberkennung von Ehrenmitgliedschaften (Ehrenfunktionen) 

h) Satzungsänderungen 

i) Entscheidung über die freiwillige Auflösung 

 

§ 11: Vorstand  

Der Vorstand besteht aus sechs Funktionen, und zwar aus 

a) Obmann/Obfrau und Stellvertreter/in,  

b) Schriftführer/in und Stellvertreter/in  

c) Kassier/in und Stellvertreter/in.  

 

1. Die Ausübung mehrerer Funktionen durch ein Vorstandsmitglied ist zulässig.  

2. Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt.  

3. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein 

 anderes wählbares Mitglied zu kooptieren. Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch 

 Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder Rechnungsprüfer 

 verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der 

 Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig 

 sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung 

 eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche 

 Generalversammlung einzuberufen hat.  

4. Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt 4 Jahre; Wiederwahl ist möglich. Jede Funktion 

 im Vorstand ist persönlich auszuüben.  

5. Der Vorstand kann von jedem Vorstandsmitglied schriftlich einberufen werden. Der Vorstand 

 ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die Hälfte 



 von ihnen anwesend ist.  

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit 

 gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag.  

7. Den Vorsitz führt der/die Obmann/Obfrau, bei Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. Ist 

 auch diese/r verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden 

 Vorstandsmitglied oder jenem Vorstandsmitglied, das die übrigen Vorstandsmitglieder 

 mehrheitlich dazu bestimmen.  

8. Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 5) erlischt die Funktion eines 

 Vorstandsmitglieds durch Enthebung und Rücktritt.  

9. Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner 

 Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. 

 Vorstandsmitglieds in Kraft.  

10. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 

 Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an 

 die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung eines 

 Nachfolgers wirksam.  

 

§ 12: Aufgaben des Vorstands  

Dem Vereinsvorstand sind alle Aufgaben übertragen, welche nicht einem anderen Vereinsorgan 

zugewiesen sind. Insbesondere sind dies folgende Aufgaben: 

1. Erstellung der Jahresvoranschläge, Abfassung der Rechenschaftsberichte und der 

 Rechnungsabschlüsse. 

2. Vorbereitung der Generalversammlung. 

3. Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlung. 

4. Verwaltung des Vereinsvermögens. 

5. Festsetzung von Abgaben und Gebühren. 

6. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. 

7. Festlegung des Sportprogramms, Bestellung und Enthebung von Sektionsleitern und die 

 Teilnahme an Meisterschaften sowie die Bestellung der Trainer, Lehrwarte und Übungsleiter. 

8. Die Einrichtung und Auflösung von Ausschüssen zur Unterstützung der Vereinsleitung.  

9. Aufnahme und Entlassung von Mitarbeitern. 

 

§ 13: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 

1. Der/die Obmann/Obfrau führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Der/die Schriftführer/in 

 unterstützt den/die Obmann/Obfrau bei der Führung der Vereinsgeschäfte.  

2. Der/die Obmann/Obfrau vertritt den Verein nach außen.  

3. Alle Ausfertigungen, Bekanntmachungen und Geschäftsstücke des Vereines sind vom 

Obmann und vom Schriftführer zu zeichnen. In Finanzangelegenheiten und bei 



Rechtsgeschäften, die eine Verbindlichkeit des Vereines begründen, zeichnet der Obmann mit 

dem Kassier. Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein bedürfen der 

Zustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds. Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den 

Verein nach außen zu vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von dem/der 

Obmann/Obfrau erteilt werden.  

4. Bei Gefahr im Verzug ist der/die Obmann/Obfrau berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in d

 en Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener 

 Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese jedoch 

 der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.  

5. Der/die Obmann/Obfrau führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand.  

6. Der/die Schriftführer/in führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands.  

7. Der/die Kassier/in ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich.  

8. Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des/der Obmanns/Obfrau, des Schriftführers/der 

 Schriftführerin oder des Kassiers/der Kassierin ihre Stellvertreter/innen.  

 

§ 14: Rechnungsprüfer  

1. Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von 4 Jahren 

 gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit Ausnahme 

 der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist.  

2. Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der 

 Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

 und die statutengemäße Verwendung der Mittel.  

3. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die 

 erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

4. Die Rechnungsprüfer haben dem Vorstand über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.  

5. Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung durch 

 die Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 

 11 Abs. 8 bis 10 sinngemäß.  

 

§ 15: Schiedsgericht  

1. Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das 

 vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des 

 Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO.2.  

2. Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird 

 derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich 

 namhaft macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der 

 andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts namhaft.  

3. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die namhaft 



 gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum/zur 

 Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den 

 Vorgeschlagenen das Los.  

4. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der 

 Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist.  

5. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei 

 Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach 

 bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.  

 

§ 16: Anti-Doping Bestimmungen 

1. Für die Sportunion OneBeatOneSoul, deren Mitglieder, Sportler, Mitarbeiter, 

Betreuungspersonen (insbesondere Ärzte, Trainer, Physiotherapeuten, Masseure, Funktionäre 

und Manager) sowie sonstigen Personen gelten die Anti-Doping Bestimmungen des 

Internationalen Sportfachverbandes und die Anti-Doping-Bestimmungen des Anti-Doping-

Bundesgesetzes 2021.  

 

Über Verstöße gegen Anti-Doping Bestimmungen entscheidet im Auftrag der Sportunion 

OneBeatOneSoul die unabhängige Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) 

gemäß § 7 Anti-Doping-Bundesgesetz 2021, wobei die Regelungen gemäß § 20 f leg.cit. zur 

Anwendung gelangen. 

  

Die Entscheidungen der ÖADR können bei der Unabhängigen Schiedskommission (USK, § 8 

Anti-Doping-Bundesgesetz 2021) angefochten werden, wobei die Regelungen gemäß § 23 f 

leg.cit. zur Anwendung kommen. 

  

Die Sportunion OneBeatOneSoul sowie die ihm nachgeordneten Mitglieder samt den 

Sportlerinnen und Sportlern, Betreuungspersonen und sonstigen Personen sind verpflichtet, 

sämtliche Informationen, die einen Verdacht auf einen Verstoß gegen Anti-Doping Regelungen 

darstellen, an die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung oder andere Anti-Doping 

Organisationen zu melden. 

 

2. Die Organe, Mitarbeiter, sonstige Personen, Anti-Doping Beauftragte und sonstige Funktionäre 

der Sportunion OneBeatOneSoul oder ihr nachgeordnete Organisationen sind zur 

Verschwiegenheit über ihre Tätigkeit im Sinne des Anti-Doping Bundesgesetzes 2021 

verpflichtet, sofern gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist. Die Verschwiegenheitspflicht gilt 

nicht gegenüber dem im Anlassfall zur Verhängung von Sicherungs- und 

Disziplinarmaßnahmen zuständigen Organ, der USK, den Gerichten und 

Verwaltungsbehörden, der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung sowie den Anti-Doping 



Organisationen, die gemäß den geltenden Anti-Doping Bestimmungen des zuständigen 

internationalen Sportfachverbandes zuständig sind. 

 

3. Auch im Fall von Änderungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes, bleiben sinngemäß die 

vorstehenden Verpflichtungen aufrecht und relevante Bestimmungen des Anti-Doping-

Bundesgesetzes haben Gültigkeit, auch wenn diese hier nicht expressiv verbis zitiert bzw. 

angeführt sind.  

 

§ 17: Freiwillige Auflösung des Vereins  

2. Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und nur bei 

 Anwesenheit von mindestens zwei Drittel der ordentlichen stimmberechtigten 

 Vereinsmitglieder, welche ihren finanziellen Verpflichtungen dem Verein gegenüber 

 nachgekommen sind. Außerdem ist die Zustimmung von drei Viertel der anwesenden 

 stimmberechtigten Mitglieder nötig. 

3. Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die 

 Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und Beschluss 

 darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiven verbleibende 

 Vereinsvermögen zu übertragen hat.  

4. Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach 

 Beschlussfassung der zuständigen Vereinsbehörde und der SPORTUNION Oberösterreich 

 schriftlich anzuzeigen.  

 

§ 18: Verwendung des Vereinsvermögens bei Auflösung des Vereins, bei Austrittes 

aus dem Verband der SPORTUNION Oberösterreich, bei Übertritt zu einem anderen 

Sportdachverband oder bei Wegfall des begünstigten Zwecks  

1. Bei Auflösung des Vereins, bei Austrittes aus dem Verband der SPORTUNION 

 Oberösterreich, bei Übertritt zu einem anderen Sportdachverband oder bei Wegfall des 

 begünstigten Zwecks fließt das nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen 

 der SPORTUNION Oberösterreich zu. Die SPORTUNION Oberösterreich oder ihre 

 Rechtsnachfolger sind verpflichtet, dass ihnen zufallende Vermögen wieder für gemeinnützige, 

 sportliche Zwecke im Sinn der § 34 ff BAO zu verwenden. 

 


